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G e s e t z 
ü b e r d i e G e w ä h r u n g e i n e r e i n m a l i g e n Ü b e r 

b r ü e k u n g s z u l a g e 

Vom 25. November 1969 

Der Land tag des Fre is taa tes Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird: 

Art . 1 

(1) Die Beamten, Richter und Versorgungsempfän
ger des Fre is taa tes Bayern sowie die Beamten und 
Versorgungsempfänger der Gemeinden, Gemeinde
verbände und der sonstigen der Aufsicht des Staates 
un ters tehenden Körperschaften, Ansta l ten und Stif
tungen des öffentlichen Rechts erhal ten eine e inma
lige Überbrüekungszulage, wenn sie für den 15. Okto
ber 1969 Dienstbezüge, Unterhaltszuschüsse, Ver
gütungen bei Beschäft igungsaufträgen öder laufende 
Versorgungsbezüge erha l ten haben. 

(2) Personen, deren Bezüge auf Grund einer 
Diens ts t ra fmaßnahme (Art. 80 Dienststrafordnung) 
teilweise e inbehal ten worden sind, erhal ten die 
Überbrüekungszulage nur , wenn die einbehal tenen 
Bezüge nachzuzahlen sind. 

(3) Personen, bei denen die Zahlung der Bezüge auf 
Grund eines Verwal tungsak tes eingestellt worden ist, 
erhal ten die Überbrüekungszulage nicht, solange ihre 
Bezüge nu r infolge der Aussetzung einer sofortigen 
Vollziehung oder der völligen oder teilweisen Wie
derhers te l lung der aufschiebenden Wirkung eines 
Rechtsbehelfs auszuzahlen sind. 

Art. 2 

(1) Die Überbrüekungszulage bet rägt für Empfän
ger von 

1. Dienstbezügen oder Unter 
haltszuschüssen 300 Deutsche Mark, 

2. laufenden Versorgungsbezü
gen außer Waisengeld oder 
entsprechenden Unterha l t s 
bei trägen 

3. Vollwaisengeld oder ent 
sprechenden Unterhal tsbei 
t rägen 

300 Deutsche Mark, 

100 Deutsche Mark. 

Empfänger von Vollwaisengeld nach Ar t . 140 Abs. 2 
des Bayer. Beamtengesetzes oder entsprechenden 
Vorschriften erhal ten keine Überbrüekungszulage, 
wenn dem noch lebenden Elternteil eine Überbrük-
kungszulage nach Satz 1 Ziff. 3 zusteht. 

(2) F ü r jedes Kind, für das für den Monat Oktober, 
November oder Dezember 1969 Kinderzuschlag ge
zahlt wird, erhöht sich die Überbrüekungszulage um 
zwanzig Deutsche Mark; steht dem Empfänger der 
Kinderzuschlag für ein zu berücksichtigendes Kind 
nu r zur Hälfte zu, erhöht sich die Überbrüekungszu
lage für dieses Kind um zehn Deutsche Mark. 

Art. 3 

(1) Personen nach Art. 1, denen für den 15. Oktober 
1969 Dienstbezüge, Vergütungen bei Beschäft igungs-
aufträgen oder Unterhal tszuschüsse nicht gezahlt 
worden sind, erhal ten die Überbrüekungszulage nach 
Art. 2 in Höhe von 
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a) 50 vom Hunder t , 
wenn sie spätestens vom 1. November 1969 an, 

b) 25 vom Hunder t , 
wenn sie spätestens vom 1. Dezember 1969 an 

Anspruch auf solche Bezüge haben; der Mehrbet rag 
für Kinder wird in voller Höhe gewährt . 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Empfänger 
von laufenden Versorgungsbezügen, es sei denn, daß 
ein andere r Empfangsberecht igter aus demselben 
Grundverhä l tn i s oder aus einem vorgehenden 
Rechtsverhältnis (Art. 4) oder in Fällen, in denen 
laufende Versorgungsbezüge wegen einer Verwen
dung im öffentlichen Dienst nicht gezahlt worden 
sind, aus dieser Verwendung im öffentlichen Dienst 
eine Uberbrückungszulage bereits erhal ten hat . 

Art . 4 

(1) Die Uberbrückungszulage wird für jeden Be
rechtigten nu r einmal gewährt . 

(2) Bei mehreren Dienstverhältnissen geht der An
spruch aus dem zuletzt begründeten Dienstverhäl t 
nis vor. Der Anspruch aus einem Dienstverhäl tnis 
geht dem Anspruch aus dem Rechtsverhältnis als 
Versorgungsempfänger vor. 

(3) Der Anspruch aus einem späteren Rechtsver
hältnis als Versorgungsempfänger geht dem A n 
spruch aus einem früheren Rechtsverhältnis als Ver
sorgungsempfänger vor. 

(4) Ruhens - und Arirechnungsvorschriften finden 
keine Anwendung. 

(5) Im Sinne der Absätze 1 bis 4 stehen der Uber
brückungszulage entsprechende Leistungen aus 
einem anderen Rechtsverhäl tnis im öffentlichen 
Dienst (Art. 19 Abs. 3 des Bayerischen Besoldungs
gesetzes) der Uberbrückungszulage nach diesen Vor
schriften gleich, auch wenn die Regelungen im ein
zelnen nicht übere ins t immen. 

(6) Ist nach Anwendung der Absätze 1 bis 5 einem 
Anspruchsberechtigten aus dem vorgehenden Rechts
verhäl tnis nicht der volle Betrag zu zahlen, würde 
ihm aber ohne Anwendung der Absätze 1 bis 5 aus 
einem anderen Rechtsverhäl tnis ein voller Bet rag 
zustehen, ist ihm der Unterschied aus dem anderen 
Rechtsverhäl tnis zu zahlen. 

Art. 5 

Die Uberbrückungszulage wird entsprechend auch 
zu staatlichen Leistungen gewährt , die sich nach den 
Beamtenbezügen bemessen. 

Art. 6 

(1) Die am 15. Oktober 1969 im Amt gewesenen 
Ehrenbeamten im Sinne des Gesetzes über k o m m u 
nale Wahlbeamte erhal ten als einmalige Überbrük-
kungszulage einen Betrag von 25 vom Hunder t der 
ihnen als Ehrenbeamte für Oktober 1969 zustehen
den Entschädigung, höchstens jedoch 300 Deutsche 
Mark. 

(2) Versorgungsempfänger aus dem kommunalen 
Bereich, auf die die Vorschriften über die Gewäh
rung der Mindestversorgung nicht anwendbar sind, 
weil sie n u r teilbeschäftigt waren oder weil nu r ein 
Teil ihrer Bezüge für versorgungsfähig erklär t wor 
den war , erhal ten als einmalige Uberbrückungszu
lage einen Betrag von 25 vom Hunder t der ihnen für 
Oktober 1969 zustehenden Versorgungsbezüge, höch
stens jedoch 300 Deutsche Mark. 

Art. 7 

Dieses Gesetz tr i t t mit Wirkung vom 1. November 
1969 in Kraft . 

München, den 25. November 1969 

Der Bayerische Ministerpräsident 
Dr. h. c. G o p p e l 

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die Erstat
tung von Wahlkampfkosten für Landtags

wahlen 
Vom 25. November 1969 

Der Land tag des Freis taates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird : 

Art . 1 
Das Gesetz über die Ers ta t tung von Wahlkampf

kosten für Landtagswahlen vom 24. Mai 1968 (GVB1. 
S. 151) wird wie folgt geänder t : 
1. In Art. 1 Abs. 1 werden die Worte „ insgesamt 

mindestens 2,5 vom Hunder t der abgegebenen gü l 
tigen S t immen" ersetzt durch „insgesamt m i n d e 
stens 1,25 vom Hunder t der für die Wahlkreis l i s ten 
abgegebenen gültigen St immen". 

2. In Art. 3 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „ insge
samt mindestens 2,5 vom Hunder t der abgegebe
nen gültigen St immen" ersetzt durch „ insgesamt 
mindestens 1,25 vom Hunder t der für die W a h l 
kreislisten abgegebenen gültigen St immen". 

3. Art. 3 Abs. 1 Satz 3 wird ersatzlos gestrichen. 

Art. 2 
Dieses Gesetz ist dringlich. Es tr i t t am 1. J a n u a r 

1970 in Kraft. 

München, den 25. November 1969 

Der Bayerische Minis te rpräs ident 
Dr. h. c. G o p p e 1 

G e s e t z 
z u r A u s f ü h r u n g d e s G e s e t z e s ü b e r d i e A r 

b e i t s z e i t in B ä c k e r e i e n u n d K o n d i t o r e i e n 
Vom 25. November 19G9 

Der Landtag des Freis taates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird: 

Art. 1 
Zuständige Behörde im Sinne von § 5 Abs. 2 und 

Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über die Arbeitszeit in 
Bäckereien und Konditoreien vom 29. J u n i 1936 
(RGBl. I S. 521), zuletzt geänder t durch das Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die Arbeitszeit in 
Bäckereien und Konditoreien vom 23. Ju l i 1969 
(BGBl. I S. 937), sind die Gewerbeaufsichtsämter . 

Art. 2 
Dieses Gesetz ist dringlich. Es tr i t t mit Wi rkung 

vom 30. Jul i 1969 in Kraft . 

München, den 25. November 1969 

Der Bayerische Minis terpräs ident 
Dr. h. c. G o p p e 1 

V e r o r d n u n g 
z u r Ä n d e r u n g d e r V e r o r d n u n g ü b e r d i e Ü b e r 
t r a g u n g v o n A u f g a b e n d e r R e g i e r u n g n a c h 
d e m B u n d e s b a u g e s e t z auf d i e K r e i s v e r w a l 

t u n g s b e h ö r d e n 
Vom 25. November 1969 

Auf Grund des § 147 Abs. 2 des Bundesbaugesetzes 
— BBauG — vom 23. Juni 1960 (BGBl. I S. 341) er läßt 
die Bayerische Staatsregierung folgende Vero rdnung : 

§ 1 
Die Verordnung über die Über t ragung von Auf

gaben der Regierung nach dem Bundesbaugesetz auf 
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die Kreisverwaltungsbehörden vom 23. Oktober 1968 
(GVB1. S. 327) wird wie folgt geändert: 
1. § 2 erhält folgende Fassung: 

„§2 
Die Genehmigung von Bebauungsplänen (§ 11 

Satz 1 BBauG) wird den Kreisverwaltungsbehör
den übertragen für 
1. kreisangehörige Gemeinden mit nicht mehr als 

3000 Einwohnern, 

2. kreisangehörige Gemeinden mit mehr als 3000, 
aber nicht mehr als 10 000 Einwohnern, wenn 
ein Flächennutzungsplan aufgestellt ist. 

Maßgebende Einwohnerzahl ist die Wohnbevölke
rung nach dem Ergebnis der jeweils letzten amt
lichen Volkszählung." 

2. In § 4 Abs. 2 wird „Nr. 2" ersetzt durch „Satz 2". 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1970 in Kraft. 

München, den 25. November 1969 
Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. h. c. G o p p e l 

Verordnung 
zur Änderung der Prüfungsordnung für den 
mittleren und gehobenen Polizeivollzugs

dienst (POPol.) 
Vom 12. November 1969 

Auf Grund des Art. 115 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halb
satz und Art. 117 Abs. 3 des Bayerischen Beamten
gesetzes (BayBG) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 20. Dezember 1966 (GVB1. 1967 S. 153, ber. 
S. 314) erläßt das Bayerische Staatsministerium des 
Innern im Einvernehmen mit dem Landespersonal
ausschuß folgende Verordnung: 

§ 1 
Die Prüfungsordnung für den mittleren und geho

benen Polizeivollzugsdienst (POPol.) vom 28. Juli 
1967 (GVB1. S. 408) wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 1 wird nach Nummer 2 folgende 
Nummer 3 eingefügt: 
„3. über Widersprüche gegen Prüfungsentschei

dungen zu entscheiden, soweit nicht der Prü
fungsausschuß die Erstentscheidung getroffen 
hat," 

Die bisherige Nummer 3 wird die Nummer 4. 

2. In § 5 Abs. 2 wird folgende Nummer 5 ein
gefügt: 
„5. über Widersprüche gegen Prüfungsentschei

dungen zu entscheiden, soweit der Prüfungs
ausschuß die Entscheidung getroffen hat." 

3. § 9 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Prüfungsteilnehmerinnen, die im mittleren 
Dienst der weiblichen Kriminalpolizei verwen
det werden sollen, bearbeiten anstelle der Auf
gabe aus dem Verkehrsrecht und dem prakti
schen Verkehrsdienst eine zweieinhalbstündige 
Aufgabe aus ihrem Fachgebiet." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) In der schriftlichen Prüfung für den ge

hobenen Dienst sind sieben Aufgaben zu be
arbeiten, und zwar 

eine Doppelaufgabe von fünf Stunden, die 
mehrere Stoffgebiete umfassen muß, 

vier Aufgaben von je drei Stunden aus den in 
§ 11 Nr. 1 bis 11 genannten Stoffgebieten, 

eine Aufgabe von fünf Stunden aus der Poli
zeiverwendung, 

eine Aufgabe von drei Stunden aus der Staats
bürgerkunde und dem Zeitgeschehen in 
Form eines Aufsatzes, für den drei Themen 
zur Wahl zu stellen sind. 

Prüfungsteilnehmer, die im gehobenen Krimi
naldienst oder im gehobenen technischen 
Dienst verwendet werden sollen, bearbeiten 
anstelle der Aufgabe aus der Polizeiverwen
dung eine fünfstündige Aufgabe aus ihrem 
Fachgebiet. Prüfungsteilnehmerinnen, die im 
gehobenen Dienst der weiblichen Kriminal
polizei verwendet werden sollen, bearbeiten 
anstelle der Aufgabe aus dem Verkehrsrecht 
und praktischen Verkehrsdienst eine dreistün
dige Aufgabe aus ihrem Fachgebiet." 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
„(3) In der schriftlichen Prüfung für den ge

hobenen kriminaltechnischen Dienst werden 
die sieben Aufgaben (Abs. 2 S. 1) wie folgt ge
stellt: 

Eine Doppelaufgabe von fünf Stunden, die 
mehrere Stoffgebiete umfassen muß, 

eine Aufgabe von fünf Stunden aus dem Fach
gebiet (§ 9 Abs. 2 S. 2), 

zwei Aufgaben von je drei Stunden, je aus der 
Kriminalistik und Kriminaltechnik, 

zwei Aufgaben von je drei Stunden aus den in 
§ 11 Nr. 1 bis 8 und Nr. 11 genannten Stoff
gebieten, 

eine Aufgabe von drei Stunden aus der Staats
bürgerkunde und dem Zeitgeschehen in 
Form eines Aufsatzes, für den drei Themen 
zur Wahl zu stellen sind." 

4. § 11 wird wie folgt geändert: 
Nummer 10 erhält folgende Fassung: 
„10. Kriminologie, Kriminalistik und Kriminal

technik" 

5. § 21 Abs. 3 und 4 entfallen. 

6. § 22 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Gebühr wird innerhalb der Rahmen
sätze dem § 35 APO von den Prüfungsämtern 
der Bayerischen Polizeischule und der Bayeri
schen Verwaltungsschule je für ihren Bereich 
festgesetzt und in der Ausschreibung über die 
Abhaltung einer Prüfung bekanntgegeben." 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
„(3) Die Prüfungsgebühr ist bei der von dem 

jeweiligen Prüfungsamt bezeichneten Stelle 
einzuzahlen. Tritt ein Bewerber vor Beginn der 
Prüfung zurück, wird keine Prüfungsgebühr 
erhoben. Wenn ein Prüfungsteilnehmer wäh
rend der Prüfung erkrankt oder zurücktritt, 
wird die Prüfungsgebühr nicht zurückerstattet." 

7. § 23 wird wie folgt geändert: 
In Numer 1 wird nach „§ 9 Abs. 2" eingefügt: 
„und 3". 

§2 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1970 in Kraft. 

München, den 12. November 1969 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 
Dr. M e r k , Staatsminister 
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Verordnung 
zur Änderung der Verordnung zur Durchfüh
rung des Bayerischen Begabtenförderungs-

gesetzes 
Vom 12. November 1969 

Auf Grund des Art . 11 des Bayerischen Begabten-
förderungsgesetzes (BayBFG) vom 12. Jul i 1966 
(GVB1. S. 230) in der Fassung des Bayerischen F i 
nanzplanungsgesetzes 1967 vom 8. Feb rua r 1968 
(GVB1. S. 19) und des Gesetzes vom 24. Jun i 1969 
(GVB1. S. 149) erläßt das Bayerische Staa tsminis te
r ium für Unterr icht und Kul tus im Einvernehmen 
mit den Bayerischen Staatsminis ter ien der Finanzen 
und für Ernähung, Landwirtschaft und Forsten fol
gende Verordnung: 

Die Verordnung zur Durchführung des Bayer i 
schen Begabtenförderungsgesetzes (DVBayBFG) in 
der Fassung der Verordnung vom 11. August 1969 
(GVB1. S. 258) wi rd wie folgt geänder t : 

1. In § 4 Abs. 1 Nr. 5 a wird die Zahl 290 durch 320 
und die Zahl 260 durch 290 ersetzt. 

2. In § 5 wird die Zahl 320 durch 350 ersetzt. 
3. In § 6 Abs. 1 wi rd die Zahl 320 durch 350 ersetzt. 

4. In § 7 Abs. 2 wird die Zahl 350 durch 400 und die 
Zahl 175 durch 200 ersetzt. 

5. § 19 Abs. 3 e rhä l t folgende Fassung: 
„(3) Die Ausbildungsbeihilfe nach § 5 wird vom 

Beginn des ersten Unterr ichtsmonats an für jeden-
Kalendermonat gewährt . Die Zahlung der Aus 
bildungsbeihilfe endet mit der zur Berufsaus
übung berechtigenden Ingenieurprüfung (Zeit
punk t der Aushändigung des Zeugnisses), spä te 
stens mit Ablauf der vorgeschriebenen Mindest
s tudiendauer ." 

§ 2 

.Diese Verordnung t r i t t am 1. J a n u a r 1970 in Kraft. 

München, den 12. November 1969 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Dr. Ludwig H u b e r , Staatsminis ter 

Ä n d e r u n g d e r S a t z u n g 
der V e r s o r g u n g s a n s t a l t d e r K a m i n k e h r e r -

g e s e l l e n 

Vom 17. November 1969 

Gemäß Art. 9 Abs. II des Gesetzes über das öffent
liche Versicherungswesen vom 7. Dezember 1933 
(BayBS I S. 242), zuletzt geänder t durch Gesetz vom 
21. Dezember 1964 (GVB1. S. 254), wird die Satzung 
der Versorgungsanstal t der Kaminkehrergesel len in 
der Fassung der Bekann tmachung vom 4. August 1967 
(GVB1. S. 425) auf Beschluß des Landesausschusses 
sowie mit Genehmigung des Bayerischen Staa tsmini 
steriums des Inne rn (Entschl. vom 27. Oktober 1969 
Nr. I D 4-3089/53-7) und des Bayerischen S taa t smin i 
s ter iums für Wirtschaft und Verkehr (Entschl. vom 
6. Oktober 1969 Nr. 7910 k - H/60 - 41 191) wie folgt 
geänder t : 

Artikel 1 

1. In § 19 Abs. 2 Satz 2 wird Buchstabe b wie folgt 
ergänzt : 
„oder mit dem Ablauf der Kalenderwoche, in der 
der Versicherte das 65. Lebensjahr vollendet.". 

2. In § 27 Abs. 4 erhäl t Satz 1 folgende Fassung: 

„Das jährl iche Witwengeld bet rägt 1880 DM.". 

Art ikel 2 

Die Sa tzungsänderung t r i t t a m 1. J a n u a r 1970 in 
Kraft . 

München, den 17. November 1969 

Bayerische Versicherungskammer 
Dr. W e h g a r t n e r , Präs ident 

Ä n d e r u n g d e r S a t z u n g 
d e r B a y e r i s c h e n Ä r z t e v e r s o r g u n g 

Vom 18. November 1969 

Auf Grund des Art . 9 Abs. I I des Gesetzes über das 
öffentliche Versicherungswesen vom 7. Dezember 1933 
(BayBS I S. 242) in der Fassung der Änderungen 
vom 29. Mai 1957 (GVB1. S. 105), vom 30. Mai 1961 
(GVB1. S. 148) und vom 21. Dezember 1964 (GVB1. S. 
254) wird die Satzung der Bayerischen Ärz tever 
sorgung vom 15. Dezember 1956 (BayBS I S. 288) in 
der Fassung der Bekanntmachungen vom 16. Fe 
b r u a r 1957 (GVB1. S. 47), vom 11. April 1958 (GVB1. S. 
53), vom 5. September 1958 (GVB1. S. 272), vom 7. Mai 
1960 (GVB1. S. 81), vom 30. Dezember 1960 (GVB1. 
1961, S. 32), vom 5. Ju l i 1962 (GVB1. S. 140), vom 
15. Feb rua r 1963 (GVB1. S. 33), vom 1. Jul i 1965 
(GVB1. S. 153), vom 23. November 1965 (GVB1. S. 356), 
vom 8. August 1966 (GVB1. S. 252), vom 17. Oktober 
1967 (GVBi. S. 466), vom 28. J u n i 1968 (GVB1. S. 261) 
und vom 12. Jun i 1969 (GVBI. S. 163) auf Beschluß 
des Landesausschusses und mit Genehmigung des 
Bayerischen Staa tsminis ter iums des Innern (Ent
schließung vom 6. November 1969 Nr. I A 4 — 938 — 
40/37) sowie mit fachaufsichtlicher Genehmigung des 
Bayerischen Staa tsminis ter iums für Wirtschaft und 
Verkehr (Entschließung vom 6. November 1969 Nr. 
7910 g — H/6 — 52 175) wie folgt geänder t : 

Art ikel 1 

1. § 11 erhäl t folgende Fassung: 

„§ 11 
Ausnahmen von der Pflichtmitgliedschaft 

Von der Pflichtmitgliedschaft gemäß § 10 ist 
ausgenommen, wer 

1) bei Beginn seiner Berufsausübung im Gel
tungsbereich dieser Satzung das 45. Lebens
j ah r vollendet hat, 

2) seine berufliche Tätigkeit nu r zur Erfüllung 
der Wehrpflicht oder im Rahmen einer frei
willigen Wehrübung im Geltungsbereich die
ser Satzung aufnimmt." 

2. Folgende Bes t immung wird als § 12 eingefügt: 

„§ 12 

Befreiung von der Pflichtmitgliedschaft 

I. Von der Pflichtmitgliedschaft gemäß § 10 
wird auf Ant rag befreit, wer 

1) als Beamter nach beamtenrecht l ichen Bestim
mungen Anwartschaf t auf lebenslängliche 
Versorgung und Hinterbl iebenenversorgung 
hat , 

2) als Soldat nach den Bes t immungen des Wehr
rechts Anwartschaf t auf lebenslängliche Ver
sorgung und Hinterbl iebenenversorgung hat, 

3) seine Berufstät igkeit im Geltungsbereich die
ser Satzung aufnimmt und die Zugehörigkeit 
zu seiner bisherigen berufsstähdischen Pflicht
versorgungseinr ichtung fortsetzt. 

II. Die Befreiung wird wi rksam 
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1) in den Fällen des Abs. I Nr. 1 und 2 rückwi r 
kend zu dem Zeitpunkt , in dem ihre Voraus
setzungen eingetreten sind, wenn der Ant rag 
innerha lb von sechs Monaten gestellt wurde ; 
nach Ablauf dieser Fr is t wird die Befreiung 
für den Zei tpunkt ausgesprochen, in dem der 
Ant rag der Bayer. Vers icherungskammer zu
ging; 

2) im Falle des Abs. I Nr. 3 rückwirkend zu dem 
Zei tpunkt , in dem ihre Voraussetzungen ein
getreten sind. 

III . Sind die Voraussetzungen für eine vollzoge
ne Befreiung nicht mehr gegeben, so ents teht 
wieder Mitgliedschaft kraft Gesetzes, sofern nicht 
die Ta tbes tände des § 11 erfüllt sind." 

3. § 13 erhäl t folgende Fassung: 

>•§ 13 

Beginn der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft bei der Bayer. Ärz teversor
gung beginnt mi t dem Tage, an dem die Voraus
setzungen für die Pflichtmitgliedschaft (§ 10) ein
getreten sind oder die Voraussetzungen für eine 
früher vollzogene Befreiung (§ 12) weggefallen 
sind, sofern nicht die Ta tbes tände des § 11 erfüllt 
sind." 

4. § 14 erhäl t folgende Fassung: 

• „§ 14 
Ende der Mitgliedschaft 

I. Die Mitgliedschaft kraft Gesetzes (§ 10) endet: 

1) durch Verlust der Approbat ion (Bestallung), 

2) durch Verlust der Rechtsstel lung eines Deut 
schen im Sinne des Art. 116 des Grundgesetzes, 

3) durch vorübergehende oder dauernde Auf
gabe der Berufsausübung ohne Eintr i t t der 
Berufsunfähigkeit , 

4) durch Verlegung der beruflichen Tät igkei t 
außerha lb des Geltungsbereiches dieser Sa t 
zung. 

II. Die freiwillig fortgesetzte Mitgliedschaft 
(§ 15) endet : 

1) mit Eintr i t t der Voraussetzungen für die 
Pflichtmitgliedschaft, 

2) durch Aus t r i t t se rk lä rung des Mitgliedes, 

3) durch Kündigung der Bayer. Ärzteversorgung. 
Die Kündigung ist nur im Falle des Zahlungs
verzugs zulässig. Sie setzt voraus, daß das Mit
glied wegen eines Bei t ragsrückstandes ge
m a h n t wurde und der Zahlungsaufforderung 
innerhalb einer Frist von vier Wochen nicht 
nachgekommen ist. Die Mahnung muß auf 
die Rechtsfolgen bei weiterem Zahlungsverzug 
hinweisen. Mahnung und Kündigung sind mit 
Pos tzus te l lungsurkunde zuzustellen. 

III . Zei tpunkt für die Beendigung der Mit
gliedschaft ist 

1) der Ablauf des Kalendervier te l jahres , in dem 
die Aus t r i t t se rk lä rung der Bayer. Ärz tever
sorgung oder die Kündigung dem Mitglied zu
gegangen ist, 

2) in allen anderen Fällen der Ablauf des Tages, 
an dem die in den Absätzen I und II genann
ten Voraussetzungen eingetreten sind." 

5. § 15 e rhä l t folgende Fassung: 

„§ 15 

Freiwill ige For tse tzung der Mitgliedschaft 

Eine Pflichtmitgliedschaft, die gemäß § 14 
Abs. I endet, kann als freiwillige Mitgliedschaft 

fortgesetzt werden. Hiezu ist ein Ant rag erforder
lich, der innerhalb einer Frist von drei Monaten 
seit dem Empfang des förmlichen Bescheides 
über die Beendigung der Pflichtmitgliedschaft 
bei der Bayer. Ärzteversorgung zu stellen ist. Der 
Bescheid über die Beendigung der Pfl ichtmit
gliedschaft muß einen Hinweis auf die Möglich
keit der freiwilligen Fortsetzung der Mitglied
schaft enthal ten ." 

6. § 17 wird geänder t wie folgt: 
a) Abs. I erhäl t folgende Fassung: 

„I a) Die niedergelassenen Mitglieder haben 
einen Bei t rag in Höhe von 7 v. H. des 
reinen Jahresberufse inkommens zu en t 
richten, mindes tens jedoch Vs des j ewei 
ligen Höchstbei trages zur Pfl ichtversi
cherung bei der Angeste l l tenvers icherung 
(Mindestbeitrag). 

b) Als reines Jahresberufse inkommen gel
ten die gesamten E innahmen aus ä rz t 
licher, zahnärzt l icher oder t ierärzt l icher 
Berufstät igkeit nach Abzug der gesamten 
Unkosten, die aus dieser Tätigkeit im 
Laufe eines Kalender jahres e rwachsen 
sind. Bestehen gegen die Richtigkeit von 
Einkommensangaben eines Mitgliedes 
begründete Zweifel, so kann die A n 
s ta l t sverwal tung den Beitrag auf Grund 
einer Einkommensschätzung festsetzen; 
dies gilt auch dann, wenn keine Ein
kommensangaben gemacht werden." 

b) In Abs. II a Satz 2 werden die Worte : „gemäß 
Abs. I b) Satz 1" ersatzlos gestrichen. 

c) In Abs. II b werden die Worte : „mindestens 
DM 320,— jährl ich." gestrichen und ersetzt 
durch die Worte : „nicht weniger als den Min
destbeitrag." 

d) Abs. III erhäl t folgende Fassung: 
„Medizinalassistenten und Ve te r inä rp rak t i 
kanten haben Beiträge nach Abs. I I zu en t 
r ichten; soweit sie von der Angeste l l tenver
sicherungspflicht nicht befreit sind, zahlen sie 
den halben Mindestbei trag." 

e) In Abs. IV werden die Worte : „ermäßigten 
Mindestbei t rag von 160,— DM jährlich." ge
str ichen und ersetzt durch die Worte : „halben 
Mindestbei trag." 

f) Abs. V erhäl t folgende Fassung: 
„V. Die beamteten Mitglieder und die Sol

daten im Sinne des § 12 Abs. I Nr. 1 und 2 h a 
ben den aus Abs. I sich ergebenden Bei t rag 
zu entr ichten, wobei das Dienste inkommen 
mit allen Zuschlägen für die Berechnung 
des Beitrages außer Ansatz bleibt. Beamte auf 
Widerruf haben den halben Mindestbei t rag zu 
entr ichten." 

g) Abs. VI erhäl t folgende Fassung: 
„VI. Über den Pfl ichtbei trag h inaus können 

für das laufende und für das vorangegangene 
Kalender jahr freiwillige Mehrzahlungen ge
leistet werden, und zwar 

a) vor Vollendung des 55. Lebensjahres j e 
weils bis zur Höhe des Unterschiedsbet ra
ges zwischen dem Pfl ichtbei trag (Abs. I bis 
V) und dem Jahreshöchs tbe i t rag gemäß 
Absatz VIII ; 

b) nach Vollendung des 55. Lebensjahres unter 
Berücksicht igung der Bes t immung des A b 
satzes VIII bis zu einem Betrag von 
DM 3000,— jährl ich." 

h) Abs. VIII erhäl t folgende Fassung: 
„VIII. Die Pflichtbeiträge, die freiwilligen 

Mehrzahlungen und die vers icherungstechni-
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sehen Alterszuschläge eines Mitgliedes dürfen 
zusammen für ein Kalenderjahr den Jahres
höchstbetrag nicht überschreiten. 

Jahreshöchstbeitrag ist jeweils der Betrag, 
der gemäß § 4 Abs. 1 Nr. lü, Satz 2 des Körper
schaftssteuergesetzes für die Befreiung der 
Bayer. Ärzteversorgung von der Körper
schaftssteuerpflicht maßgeblich ist. 

Die Bayer. Versicherungskammer gibt all
jährlich die Höhe des jeweiligen Jahreshöchst-
beitrages in geeigneter Weise bekannt." 

7. In § 18 Abs. V wird das Zitat: „§§ 14 und 15 Abs. 
II" gestrichen und ersetzt durch das Zitat: „§§ 13 
und 14 Abs. III". 

8. In § 23 Abs. IV wird das Zitat: „§ 15 Abs. I Ziff. 1" 
gestrichen und ersetzt durch das Zitat: „§ 14 Abs. 
I Nr. 1". 

9. § 24 wird geändert wie folgt: 
a) Abs. I erhält folgende Fassung: 

„I a) Das jährliche Ruhegeld beträgt 20 v. H. 
der bis zum Eintritt des Versorgungsfalles 
geleisteten oder geschuldeten Beiträge, 
mindestens 1200,— DM. Alterszuschläge 
im Sinne des § 49 Abs. I b Satz 1 sowie 
Mehrzahlungen nach §§17 Abs. VII und 
48 werden bei der Berechnung des Ruhe
geldes nicht berücksichtigt. 

b) Neben dem Ruhegeld wird Kindergeld 
gewährt. Es beträgt für jedes ledige min
derjährige eheliche oder vor Eintritt der 
dauernden Berufsunfähigkeit für ehelich 
erklärte oder an Kindes Statt angenom
mene Kind, bei weiblichen Mitgliedern 
auch für jedes leibliche uneheliche Kind 
600,— DM jährlich." 

b) Absatz II Nr. 1 erhält folgende Fassung: 
„1 a) Das Ruhegeld bei vorzeitiger Berufsun

fähigkeit (§ 23 a) beträgt 50 v. H. des bis
herigen durchschnittlichen Jahresberufs
einkommens des Mitgliedes oder, wenn 
sich ein höherer Durchschnitt ergibt, sei
nes durchschnittlichen Berufseinkommens 
der letzten drei Jahre, mindestens DM 
3000,—, höchstens DM 10 800,— jährlich; 
der Berechnung des durchschnittlichen 
Jahresberufseinkommens wird für die 
Berufstätigkeit in einem Angestellten
oder Beamtenverhältnis das nachgewie
sene Berufseinkommen, für die Berufs
tätigkeit in eigener Praxis das Berufs
einkommen zugrunde gelegt, das den ge
mäß § 17 Abs. I a geleisteten oder geschul
deten Beiträgen entspricht. 

b) Neben dem Ruhegeld nach Buchstabe a) 
wird Kindergeld entsprechend Absatz I b 
gewährt." 

10. In § 26 Abs. IV c wird das Zitat: „§ 15 Abs. I 
Ziff. 6 Satz 3 und 4" gestrichen und ersetzt durch 
das Zitat: „§ 14 Abs. II Nr. 3 Satz 4 und 5". 

11. § 27 wird geändert wie folgt: 

a) Abs. I Nr. 1 erhält folgende Fassung: 
„1. Anspruch auf Witwen- oder Witwergeld hat 

der überlebende Eheteil eines Mitgliedes, 
wenn die Ehe bis zum Tode des Mitgliedes 
bestanden hat." 

b) Abs. I Nr. 3 erhält folgende Fassung: 
„3. Einem früheren Eheteil eines Mitgliedes, 

dessen Ehe mit dem Mitglied geschieden, 
für nichtig erklärt oder aufgehoben wurde, 
wird nach dem Tode des Mitgliedes, sofern 
dieser nach dem 30. Juni 1968 eingetreten 

ist, Witwen- oder Witwergeld gewährt, 
wenn ihm das Mitglied zur Zeit seines 
Todes zum Unterhalt verpflichtet war." 

12. § 28 wird geändert wie folgt: 

a) Absatz I erhält folgende Fassung: 

„I. Das Witwen- oder Witwergeld beträgt 
drei Fünftel des sich nach § 24 Abs. I a 
bzw. Abs. II Nr. 1 a errechneten Ruhe
geldes, das dem Mitglied zustand oder zu
gestanden hätte, wenn es am Tage seines 
Todes dauernd berufsunfähig gewesen 
wäre, mindestens aber 1200,— DM. 

Sind mehrere Berechtigte nach § 27 Abs. I 
Nr. 1 und 3 vorhanden, so erhält jeder 
einzelne von ihnen bis zu seiner Wieder
verheiratung oder bis zu seinem Tode 
(vgl. § 27 Abs. III Nr. 1) nur den Teil des 
nach Satz 1 zu berechnenden Witwen
oder Witwergeldes, der im Verhältnis zu 
den anderen Berechtigten der Dauer sei
ner Ehe mit dem Mitglied entspricht." 

b) Absatz IV erhält folgende Fassung: 

„IV. Abs. III gilt nicht für Ehen, die vor 
dem 1. Juli 1950 geschlossen worden sind. Die 
Kürzung unterbleibt ferner dann, wenn das 
Witwen- oder Witwergeld gemäß Absatz 1 
Satz 2 geteilt wird." 

13. In § 30 Abs. IV wird das Zitat: „§ 24 Abs. I Ziff. 3" 
gestrichen und ersetzt durch das Zitat: „§ 24 
Abs. I b". 

14. In § 37 Abs. II wird die Zahl: „4OV2" gestrichen 
und ersetzt durch die Zahl: „45". 

15. § 38 erhält folgende Fassung: 

„§ 38 
Für Angehörige dieser Gruppe gelten statt der 

§§ 17 Absatz I a), Absatz I b Satz 1 und Ab
satz III, 23 Absatz II, 23 a, 24 Absatz I a), Absatz II 
und Absatz IV, 26 Absatz I, 28 Absatz I Satz 1, 
Absatz II und Absatz IV, Satz 1 die nachfolgen
den Bestimmungen. 

Im übrigen gelten die Vorschriften der Ab
schnitte I bis V der Satzung." 

16. In § 39 werden die Worte: „mindestens 320,— DM 
jährlich." gestrichen und ersetzt durch die Worte: 
„mindestens jedoch Vs des jeweiligen Höchstbei
trages zur Pflichtversicherung bei der Angestell
tenversicherung." 

17. In § 43 Absatz I wird die Zahl: „1080" ersetzt 
durch die Zahl „1200". 

18. In § 47 wird folgende Bestimmung als Absatz III 
angefügt: 

„III. In Versorgungsfällen, die auf einer Mit
gliedschaft beruhen, die vor dem 1. Januar 1970 
gegründet wurde, wird die Berechnung des Ruhe
geldes nach den Satzungsbestimmungen vor
genommen, die am 31. Dezember 1969 gegolten 
haben, wenn dies für den Versorgungsberechtig
ten günstiger ist." 

19. Es wird folgende Übergangsbestimmung, als § 49 
angefügt: 

„§ 49 

I. Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte sowie Medi
zinalassistenten und Veterinärpraktikanten, die 
gemäß § 13 Abs. I Nr. 1 oder Abs. III der bis zum 
31. 12. 1968 geltenden Satzung als freiwillige Mit
glieder zugelassen wurden (ursprüngliche freiwil
lige Mitgliedschaft), werden mit Wirkung vom 
1. Januar 1969 Mitglieder kraft Gesetzes. 
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a) Soweit diese Mitglieder die Fortsetzung ihrer 
Mitgliedschaft als Mitgliedschaft kraft Geset
zes nicht wünschen, können sie innerhalb eines 
Jahres den Austritt aus der Anstalt erklären. 
In diesem Fall erhalten sie die eingezahlten 
Beiträge ohne Zinsen unter Anrechnung emp
fangener Versorgungsleistungen zurückerstat
tet. In Reichsmark geleistete Beiträge und 
empfangene Versorgungsleistungen werden 
dabei mit einem Zehntel des Nennbetrages an
gerechnet. 

b) Mitglieder, die gemäß § 13 Abs. III alter Fas
sung zur Mitgliedschaft bei der Bayer. Ärzte
versorgung zugelassen wurden und den Aus
tritt nicht erklären, haben weiterhin neben den 
laufenden Beiträgen den von der Anstaltsver
waltung festgesetzten versicherungstechnischen 
Alterszuschlag zu leisten. 

Dies gilt nicht für Mitglieder, die das 45. Le
bensjahr am 31. Dezember 1968 noch nicht voll
endet hatten; diese Mitglieder erhalten die in 
der Vergangenheit als versicherungstechni
schen Ausgleichsbetrag oder als versicherungs
technische Zuschläge geleisteten Zahlungen als 
zuschlagsfähige Beiträge angerechnet. 

II. Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte sowie Medi
zinalassistenten und Veterinärpraktikanten, die 
bei der Aufnahme ihrer Berufstätigkeit im An
staltsbereich älter als 40'/2 Jahre gewesen waren, 
am 31. 12. 1968 das 45. Lebensjahr noch nicht voll
endet und die freiwillige Mitgliedschaft nicht er
worben hatten, werden mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 1969 Mitglied kraft Gesetzes, sofern zu die
sem Zeitpunkt die Voraussetzungen des § 10 er
füllt sind. Sie werden jedoch von der Pflichtmit
gliedschaft auf Antrag befreit. Wird der Antrag 
innerhalb einer Frist von drei Monaten seit dem 
Empfang des förmlichen Bescheides über das Be
stehen der Pflichtmitgliedschaft bei der Bayer. 
Ärzteversorgung gestellt, so wirkt die Befreiung 

vom Beginn der Mitgliedschaft an; nach Ablauf 
dieser Frist wird die Befreiung zu dem Zeitpunkt 
ausgesprochen, in dem der Antrag der Bayer. 
Versicherungskammer zuging. 

III. Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte, die am 
31. Dezember 1968 als Beamte gemäß § 11 Nr. 2 
der zu diesem Zeitpunkt geltenden Satzung von 
der Mitgliedschaft kraft Gesetzes ausgenommen 
waren oder früher ihren Austritt gemäß § 13 
Abs. II erklärt hatten, werden mit Wirkung vom 
1. Januar 1969 Mitglieder kraft Gesetzes, sofern 
sie zu diesem Zeitpunkt das 45. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hatten und die Voraussetzungen 
des § 10 erfüllt waren. Solange das Beamtenver
hältnis andauert, werden diese Mitglieder von der 
Pflichtmitgliedschaft auf Antrag befreit. Wird der 
Antrag innerhalb einer Frist von drei Monaten 
seit dem Empfang des förmlichen Bescheides über 
das Bestehen der Pflichtmitgliedschaft bei der 
Bayer. Ärzteversorgung gestellt, so wirkt die Be
freiung vom Beginn der Mitgliedschaft an; nach 
Ablauf dieser Frist wird die Befreiung zu dem 
Zeitpunkt ausgesprochen, in dem der Antrag der 
Bayer. Versicherungskammer zuging. Nach Be
endigung des Beamtenverhältnisses gilt § 12 Ab
satz III entsprechend." 

Artikel 2 
Von den Satzungsänderungen in Artikel 1 treten 

in Kraft. 

1. am 1. Januar 1969 die Nummern 1—5, 6 h, 7, 8, 10, 
14 und 19, 

2. am 1. Januar 1970 die Nummern 6 a—g, 9, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 18. 

München, den 18. November 1969 

Bayerische Versicherungskammer 
Dr. W e h g a r t n e r , Präsident 
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